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Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. 450-2

§ 20 StGB - Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen

Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden
Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das
Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.

gespeichert: 23.07.2024, 06:23 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/13fa96c0-17da-3741-8032-c09d034408d8


gespeichert: 23.07.2024, 06:23 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


